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Konditionen Museumsmiete

Miete ganzes Museum
Ganzes Museum 1 Tag 1’260.00CHF         
Ganzes Museum 0.5 Tag 750.00CHF           
Definition ganzes Museum: Sie haben das ganze Museum 
für sich, es finden keine anderen Anlässe statt.
Definition halber Tag: 8 - 15 Uhr / 15 - 24 Uhr
Nutzbare Räume: Trottenraum EG, Bistroraum, 
Museumsstube 1. OG, Küche 1. OG, Aussenbereich

Miete Museumsstube
Museumsstube Winter (geheizt) 1 Tag 365.00CHF           
Museumsstube Sommer (ungeheizt) 1 Tag 265.00CHF           
Keine Halbtagesmiete möglich

Die gemieteten Räume müssen nach der Nutzung gereinigt werden. Sie können die Reinigung
selbst übernehmen oder unserer Reinigungskraft überlassen (Kosten siehe unten.)

Zusätzliche Kosten
Tischtücher Festbank-Tisch pro Tisch 12.00CHF              
Tischtücher 4er-Tisch Museumsstube pro Tisch 9.00CHF               
Tischtücher Bistrotische pro Tisch 9.00CHF               
Reinigung pro Std. 55.00CHF             
Aufsichtsperson WBM pro Std. 80.00CHF             

Die folgenden Getränke können nach Wunsch bei uns bezogen werden
Wein Shop-Preise gemäss Preisliste
Mineralwasser pro Lieter 4.00CHF               
Kaffee pro Tasse 3.50CHF               

Nutzung Küche
Pauschale für die Nutzung pro Anlass 50.00CHF             
Weingläser klein/gross (bis 200 Personen) pro Person 1.00CHF                
Geschirr/Besteck (bis 60 Personen) pro Person 1.00CHF                

Die Küche ist mit folgenden Geräten ausgestattet: grosser Kühlschrank, Haushalt-Ofen/Herd, Gastro-Spülmaschine

Brandschutz-Prävention

Im Museum sind keine Kerzen, Indoor-Feuerwerke etc. erlaubt.

Das Museum verfügt über eine Brandmeldeanlage. Eine Instruktion durch die Verantwortlichen des Museums 
ist mit anschliessender Unterzeichnung eines Formulares ist obligatorisch.

Nutzung von Grills: Nur draussen und nur Gasgrills mit genügend grosser Entfernung zu Balken und zur 
Dachkonstruktion

Bei Gruppen ab 50 Personen muss im Trottenraum im EG eine Person Verantwortung für eine allfällige 
Öffnung der Glasflügeltüren übernehmen und sich immer in der Nähe derselben aufhalten.


